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Der Amtsvorsteher 

 

 
 

Auszug aus der 
20. Sitzung der Gemeindevertretung Mölschow vom 11.04.2023 

 
TOP 8. 1. Änderung der Anlage der durch die Gemeindevertretung am 09.11.2021 

beschlossenen Satzung zur Erhebung der Zweitwohnungssteuer in der 
Gemeinde Mölschow 
GVMö/130/2023 

Es sind keine Fragen vorhanden. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mölschow beschließt die Anlage der beschlossenen 
Satzung zur Erhebung der Zweitwohnungssteuer ab dem 01.01.2024, entsprechend der aktuell 
gültigen Richtlinie für die Kosten der Unterkunft und Heizung des Landkreises Vorpommern-
Greifswald vom 20.05.2022 zu ändern.  
Abstimmungsergebnis: 
 

Mitglieder davon 
anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

9 8 6 0 2 
 
 


